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ist noch Abt Samuel hervorzuheben (ca. 1055–
97), der auch Abt von †Murbach und von Mün-
ster im Gregoriental war. Dieser ließ den Turm
der Abteikirche wiederaufbauen und ein Ne-
krolog anlegen. Schließlich versuchte Abt Ede-
lin (1262–93) das weltl. Gut des Kl.s zu bewah-
ren, indem er das Archiv der Abtei im »Codex
Edelini« verzeichnete. Im 15. Jh. stach Philipp
von Erbach (1434–67), der nicht am Ort resi-
dierte, durch seine zügellose Lebensweise her-
vor.

Das Wappen der Abtei ist dasselbe wie das
der Stadt und zeigt ein Gebäude mit zwei sil-
bernen Türmen auf rotem Feld.

† C.4.1. Weißenburg

Q. Eickart Artzt’s Chronik von Weißenburg, Quellen

zur Geschichte Friedrich’s des Siegreichen, hg. von C.

Hofmann, in: Quellen und Erörterungen zur bayri-

schen und deutschen Geschichte, Bd. 2, München 1862. –

Dette, Christoph: Liber possessionum Wizenburgensis,

Mainz 1987. – Traditiones Wizenburgenses. Die Urkun-

den des Klosters Weissenburg 661–864. Eingel. und aus

dem Nachlaß von Karl Glöckner hg. von Anton Doll,

Darmstadt 1979. – Toussaint, Ingo: Zwei Fragmente

des Weißenburger »liber feudorum«, in: Mitteilungen des

Historischen Vereins der Pfalz 79 (1981) S. 155–214. –

Zeuss, Caspar: Traditiones possessionesque Wizenbur-

gensis, Speyer 1842.

L. Kirchen- und Pfründebeschreibung der Pfalz in

vorreformatorischer Zeit. Palatia Sacra, hg. von Anton

Doll, T. 1: Bistum Speyer; Bd 2: Der Landdekanat Wei-

ßenburg (mit Kloster St. Peter in Weißenburg), bearb.

von Anton Doll mit Unterstützung von Hans Amme-

rich, Mainz 1999, S. 98–308. – Tyc, Alexandre: L’im-

munité de l’abbaye de Wissembourg, Straßburg 1927. –

Wehrli, Christoph: Mittelalterliche Überlieferungen

von Dagobert I., Bern u. a. 1991. – Wissembourg. Bd. 1:

L’abbaye; Bd. 2: La Ville, Nr. 33 und 34 (1981) der Zeit-

schrift l’Outre-Forêt (revue trimestrielle), hg. vom

Cercle d’histoire et d’archéologie de l’Alsace du Nord

(CHAAN).

Georges Bischoff

werden und helmstedt

WERDEN UND HELMSTEDT

I. Reichsabtei, dem Niederrheinisch-West-
fälischen Reichskreis zugehörig, 1491 erstmals
Erwähnung in den Reichsanschlägen für
Reichstage, 1526 erste Subskription eines
Reichsabschieds unter den »gemeinen Präla-
ten«, seit 1654 im Kuriatvotum der Rhein.
Reichsprälatenbank, deren Direktorium der Abt
von W. innehatte. Ein Wechsel auf die Fürsten-
bank fand nicht statt, noch wurden W.er Äbte
seit dem 15. Jh. als Rfs.en tituliert (vgl. † Es-
sen).

Der Reichsabtei W. gelang im 13. Jh. die Ar-
rondierung eines Territoriums, das einen Raum
von zirka 12 qkm um die Reichsabtei umfaßte
und zu beiden Seiten der Ruhr lag. Neben der
Stadt W. und dem Kirchdorf Kettwig schloß es
die Orte Umstand, Ickten, Roßkothen, Schuir,
Bredeney, Heisingen, Hinsbeck, Hamm,
Fischlaken, Rottberg, Klein Umstand, Heidhau-
sen und Holsterhausen ein. Über 230 abteil.
Hufen und zehn Oberhöfe konzentrierten sich
hier. Außerhalb dieses Gebiets gelang auf dem
umfangr. Klosterbesitz, der sich von Ostsach-
sen bis Westfriesland, von Groningen bis ins
Rheintal erstreckte, keine Herrschaftsbildung.
Das gilt auch für die Ludgerusabtei H., die der
Abt von W. in Personalunion leitete.

Die Abtei W. wurde zw. 796 und 799 von
dem Missionar Liudger, dem ersten Bf. von
† Münster (805–09), gegr. und bis 886 (Schutz-
privileg Kg. Ludwigs des Jüngeren von 877) von
den geistl. Verwandten (Brüder, Neffen) des
Gründers, den sog. Liudgeriden, von ihren
Bm.ern in †Münster und † Halberstadt aus ge-
leitet. Von † Halberstadt aus wurde vermutl. in
der ersten Hälfte des 9. Jh.s die Abtei H. gegr.,
deren Konvent bis zur Säkularisation der W.er
Abt vorstand. W. erhält 22 Kg.s- und Kaiser-
urk.n bis 1200, darunter außer Schutz und Im-
munität die freie Abtswahl, die freie Vogtwahl,
Zollbefreiungen, Schiffahrtsrechte auf der Ruhr
sowie das Münzrecht. Höhepunkt des Reichs-
dienstes der W.er Äbte war das 12. Jh.: Abt Her-
ibert II. wird 1198 von Kg. † Otto IV. erstmals
Fs. gen.

Päpstl. Schutz genoß W. spätestens seit
1178/79; dem Abt stand die Nutzung der Ponti-
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fikalien zu. Unter Papst Lucius III. wird W. und
H. 1182/83 das Appellationsrecht erteilt, erwei-
tert durch Papst Innozenz VI. i. J. 1356; von der
Exemtion ist jedoch nur sporad. (W.: zuerst
1267, in H. nur in Fälschungen) die Rede. Fakt.
wurden beide Abteien zu den Diöz.n † Köln
(W.) und †Halberstadt (H.) gehörig behandelt;
die Äbte holten die Konfirmation der Ortsbf.e
ein.

Vögte von W. sind seit dem 11. Jh. die Gf.en
von Werl und Berg, von denen das Amt um 1160
durch Erbteilung auf die Gf.en von Altena über-
geht (ab Ende 12. Jh.† Gf.en von der Mark) und
bis 1803 in der Hand von deren Erben bleibt
(seit 1609 † Brandenburg-Preußen). – H.er
Vögte waren seit dem 12. Jh. (Aussterben der
Gf.en von Sommerschenburg) die †Wel-
fenhzg.e in † Braunschweig und † Wolfenbüt-
tel, seit 1654 der jeweils älteste regierende Wel-
fenfs., d. h. auch Georg I. und Georg II. von
England und Hannover. Die Belehnung mit der
Schutzvogtei erfolgte auch für H. in der Abtei
W., wobei die Vögte spätestens seit dem 16. Jh.
Gesandte schickten.

Die Säkularisation der Abteien W. durch
Preußen und H. durch Braunschweig-Wolfen-
büttel erfolgte 1802/03.

II. Die übl. Klosterämter gemäß der Bene-
diktsregel und späteren Consuetudines (Abt,
Propst, Dekan/Prior, Kellner, Thesaurar, Scho-
lasticus, Pförtner, Infirmarius, Kantor, Spinda-
rius, Armarius etc.) sind in W. seit dem 9. Jh.
bezeugt, in H. eingeschränkt seit dem 10. Jh.
Nach den Liudgeriden, die W. mittels Pröpsten
regierten, ist für 886 mit Andulph der erste
Wahlabt bezeugt. Der kulturelle Höhepunkt der
Abtei (Buchmalerei, Handschriftenproduktion,
bedeutende Bibliothek, W.er Kruzifix, Steins-
kulptur der Liudgertumba, Neubauten von Klo-
sterkirchen und Konventsgebäuden in W. und
H.) und die Zeit der wirtschaftl. Blüte fallen im
11. und 12. Jh. zusammen. Die Herkunft der
Äbte läßt sich erst seit Gerhard von Gft. (1228–
57) ermitteln. Sie stammten bis zur Bursfelder
Reform von 1474/77 fast ausnahmslos aus dem
regionalen, westfäl. oder rhein. Niederadel, in
Einzelfällen auch aus dem niedersächs. und
thüring. Adel. Den religiösen, polit., wirt-
schaftl. und kulturellen Tiefpunkt erreichten die

Höfe in W. und H. unter den Äbten Johann Ste-
cke (1432–52), aus einer W.er Vasallenfamilie,
und Konrad von Gleichen (1452–74) aus einer
thüring. Grafenfamilie, die zugl. mit Sophia die
† Essener und mit Margarethe die Äbtissin im
Stift † Herford stellte. Nach der Reform von
1474 dominieren Äbte bürgerl. Herkunft, die
wie Johannes von Groningen (1517–40) auch
aus entfernteren Städten nach W. kamen, wobei
die Herkunft aus der Region oder aus W.er Fa-
milien überwiegt (z. B. Heinrich Duden aus We-
sel, 1573–1601, dessen Neffe Alexander Stadt-
richter in W. war). Die Restitution des im Spät-
MA verlorenen Klosterbesitzes und der Lehen
wird im ausgehenden 15. und 16. Jh. von fähi-
gen Äbten und Verwaltern vorangetrieben. Mit
Ferdinand von Erwitte (1670–1705) erscheint
erstmals wieder ein Abt aus dem Adel, dem sich
danach nur noch die beiden Äbte Coelestin und
Benedikt von Geismar (1706–18, 1728–57) aus
Warburger Stadtpatriziat zuordnen lassen. – In
H. wurden die Äbte durch Dekane bzw. Prioren
und Pröpste vertreten, seit der Bursfelder Re-
form nur noch durch Pröpste, etwa durch Hen-
ning Hagen (1492–1504) aus H.er Bürgerfami-
lie, der nicht nur erfolgreich die Sanierung des
H.er Klosterhaushalts begann, sondern auch
eine Chronik der Stadtrechte von H. verfaßte.
Weitere H.er Klosterämter sind Kustos und Zel-
lerar (Kellner).

Der Konvent in W. dürfte vor dem 13. Jh. ca.
20–30 Mitglieder umfaßt haben, in H. vermutl.
etwas weniger. Vom 13. Jh. bis zur Reform
durch die Bursfelder Kongregation 1474–77 (H.
1482) nimmt die Zahl in W. von neun auf drei,
um nach der Reform (mit neuen Mönchen aus
verschiedenen Konventen) um die 30 Mitglieder
zu umfassen – eine Zahl, die sich in Krisenzei-
ten (Dreißigjähriger Krieg) verringerte, aber
noch beim Neubau von 1783 Richtzahl war. Kg.
† Rudolf I. bestätigte 1291 W. den freiherrl.
Charakter des Konvents, der bis 1474 erhalten
blieb. Der Konvent in H. hat nach der Reform
nur selten mehr als fünf Mitglieder gehabt; erst
im 18. Jh. residieren wieder zwölf Mönche in
den nach 1708 neu erbauten Barockgebäuden.
Seit der Durchsetzung der Reformation im
Hzm. † Braunschweig-Wolfenbüttel (1568) re-
krutierte sich der Konvent überwiegend aus W.
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Zu den herausragenden Mitgliedern des
W.er und H.er Konvents im Berichtszeitraum
gehörte Adam Meyer von Eschweiler, der als Abt
der Kölner Abtei Groß St. Martin i. J. 1474 vom
Klostervogt zum Reformabt von W. berufen
wurde. Unter seinem Nachfolger, dem gelehr-
ten Erfurter Mönch und Universitäts-Dozent,
Dietrich Hagedorn (1477–84), fanden sowohl
W. (1477) als auch H. (1482) in der Bursfelder
Kongregation Aufnahme. Abt Anton Grimholt
(1484–1517), aus einer Lippstädter Bürgerfami-
lie, baute die Kl. in W. und H. wieder neu auf,
konsolidierte den entfremdeten Klosterbesitz
und reformierte die Verwaltung. Er war führend
in der Bursfelder Reformkongregation tätig.
Unter ihm wird erstmals seit dem 12. Jh. eine
neue geistige Blüte eingeleitet, personifiziert in
W. durch seinen Landsmann Johannes Kruys-
haer (Cincinnius) von Lippstadt († 1555), der als
Archivar, Bibliothekar, Lehrer und Autor (»Vita
divi Ludgeri«, Köln 1515; Schrift über die Varus-
schlacht, Köln 1539; Klosterchronistik) große
Verdienste erwarb, wobei er dem Kl. nur als be-
pfründeter Kleriker, nie als Mönch verbunden
war. In H. wirkte der dortige Bürgersohn Hen-
ning Hagen (Propst 1492–1504) als Geschichts-
schreiber. Abt Johannes von Groningen (1517–
40) setzte den Um- und Neubau des Kl.s in W.
fort und engagierte den Kölner Maler Barthel
Bruyn d. Ä. für dessen Ausstattung. Dessen
Sohn Paulus Bruyn stieg zum Kellner des W.er
Konvents und anschl. zum Propst von H. auf
(1564–66). Als Lehrer der W.er Novizen wird
1541 der Weseler Humanist Johannes Pering en-
gagiert, unter dem Aufführungen antiker Ko-
mödien im Kl. stattfinden. W.er Konventualen
studierten fortan in†Köln, ab 1616 am dortigen
Bursfelder Seminar, und Lektoren für Theologie
und Philosophie lehrten am W.er Konvent. Aus
Perings Schule ging auch Heinrich Duden, der
W.er Kellner und Abt von 1573–1601, hervor,
der die erste umfassende Klosterchronik ver-
faßte. Nach den Wirren des 17. Jh.s förderte Abt
Heinrich Dücker (1646–67) wieder die Wissen-
schaften. Die Brüder Gregor und Adolf Over-
ham machten sich als Historiker einen Namen,
Gregor mit seinen »Annales imperialium [...]
ecclesiarum Werdinensis et Helmstadiensis«, in
Gregor Buzelins »Germania [...] sacra et pro-

werden und helmstedt

fana« (1655) als Auszug veröffentlicht, und
Adolf mit seinen Editionen der hochma. Viten
Bf. Meinwerks von Paderborn u. a. Heiliger
(1681). Adolf pflegte Kontakte mit Jean Mabil-
lon; beide Brüder lebten zuletzt in H.
(† 1686/87).

Der weltl. Hof der Äbte von W. und H. tritt
erstmals im 12. Jh. und gewohnheitsmäßig seit
Kg. † Rudolf I. in Erscheinung. 1160 sind die
bereits zuvor einzeln genannten Hofämter von
Droste, Schenk, Marschall, Kämmerer erstmals
gemeinsam erwähnt. Die Amtsinhaber ent-
stammen bis zum 13. Jh. der W.er Ministeriali-
tät, danach dem regionalen Niederadel; sie ste-
hen der Dienstmannschaft der Abtei vor.

Die Hofämter werden im Lauf des 13. Jh.s
erbl. und verkümmern zu repräsentativen Titu-
laturen, deren Inhaber nur selten, etwa bei der
Amtseinführung von Äbten, in Erscheinung tre-
ten. Der Drost, im 12. Jh. für den Tisch des Abts
und die Aufsicht über Bäckerei und Küche zu-
ständig, residierte im 16. Jh. in Haus Scheppen
südl. der Ruhr innerhalb des kleinen Stiftster-
ritoriums gelegen, wozu die Ruhrfischerei und
mehrere Höfe gehörten. Das propsteil. Drosten-
amt wird 1276 dem abteil. Drostenamt einver-
leibt. Der abteil. Marschall, zuständig für das
Gefolge des Abts, befehligt außerdem die Satt-
ler, Schmiede, Kürschner und Boten der Abtei.
Im 16. Jh. ist er der Richter der W.er Vasallen
und trägt dem Abt bei der Inthronisation das
Lehnszepter voran (im Kunstgewerbemuseum
der Staatl. Museen zu Berlin ist ein Stab aus ge-
schliffenem Jaspis aus der Mitte des 14. Jh.s er-
halten, dem auf Manschetten des 16. Jh. ein Mo-
nogramm Karls des Großen eingraviert wurde
(Jahrtausend der Mönche, 1999, Kat.Nr. 176;
vgl. auch Kat.Nr. 54). Er residierte auf Haus Bal-
deney gegenüber Scheppen am nördl. Ruhrufer,
wozu mehrere Höfe gehörten. Der Schenk – für
die Bedienung bei Tisch und die Brauerei und
Kellerei zuständig – und der Kämmerer – ver-
antwortl. für die Bekleidung der Abtei – verfüg-
ten im 16. Jh. über keine eigenen Häuser und
leisteten nur noch zeremonielle Dienste; so trug
der Kämmerer dem Abt die sella pontificalis vor-
an.

Das Dienstpersonal von Abt, Propst und
Konvent in W. umfaßte im ausgehenden 12. Jh.
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99 Personen, was durch die Krise im SpätMA
und die Bursfelder Reform bis zum Ende des 15.
Jh.s auf nur noch zwölf reduziert wurde. 1525
sind wieder 37 Personen gen., 1803 55. In der
Kanzlei wurden seit 1271 auch Kleriker beschäf-
tigt, die meistens als Notare firmieren. Abt und
Konvent hielten sich je eigenes Schreibperso-
nal, das mit Altar- oder Kapellenpfründen do-
tiert wurde. Erst nach 1474 sind wieder Mönche
führend tätig, aber weiterhin unter Mithilfe von
Klerikern (darunter auch Gelehrte wie Johannes
Cincinnius) und Laien. Ihnen war die Wohnung
in der Stadt ausdrückl. verboten. Die Bursfelder
Visitation von 1570 erlaubte dem Abt nur noch
einen Schreiber, dem Kellner einen Gehilfen
(Rentmeister), der auch Laie sein konnte. Eine
Regierungskanzlei mit einem Mönch als Präsi-
denten und einem weltl. Direktor sowie jurist.
ausgebildetem Personal gab es erst nach dem
Vergleich mit Preußen 1666. Hier waren die bei-
den Hobs- und Behandigungskammern der
Lehnverwaltung ebenso angesiedelt wie der
Landrichter. Das Personal besoldete der Abt aus
der Prälaturkasse. 1802 waren 15 Personen in
Kanzlei und Landgericht beschäftigt.

Die Abteien W. und H. erwarben bis zur Mit-
te des 12. Jh.s umfangr. Großgrundherrschaf-
ten mit ausgedehntem Streubesitz am Nieder-
rhein, im Rheintal, den Niederlanden und
Flandern, in West- und Ostfalen. W. zählte zu
diesem Zeitpunkt zirka 1200, H. zirka 800 Hu-
fen, eingeteilt in über 60 Haupthöfe. Davon
ging bis zum Ende des 15. Jh.s viel verloren, v. a.
der als Lehen ausgegebene Fernbesitz. 32 Hof-
verbände waren damals in W. noch vorhanden.
H. besaß um 1800 immer noch zirka 3000 Mor-
gen Land in Klosternähe. Die frühma. Aufspal-
tung in Abts- und Konventsgut verschwand mit
der Bursfelder Reform im 15. Jh. wieder weit-
gehend, die auch eine professionelle Güterver-
waltung (Volbert Schade) einführte; die lukra-
tivere Eigenwirtschaft des nahen Klosterbesit-
zes als Domänenwirtschaft setzte im 17. Jh. wie-
der ein, was die wirtschaftl. Grundlage der spät-
barocken Blüte beider Abteien legte. W. verfüg-
te 1519 über die große Zahl von 519 Lehngüter,
die sich bis zur Aufhebung 1803 nur geringfü-
gig verringerten. Zur Ausstattung der Abteien
gehörte auch umfangr. Kirchenbesitz: W. be-

saß im 17. Jh. 22 Pfarreien, zwei Kapellen, neun
Vikarien und vier Küstereien, H. sechs Pfarrei-
en.

Über das Hofzeremoniell ist nur wenig be-
kannt; Quellen und Forschungen liegen nur für
das 16. und 17. Jh. vor (Johannes Cincinnius’ Be-
schreibung der Hofämter, Berichte über die In-
thronisationen Abt Johannes’ von Groningen
1520: vgl. Jacobs 1909, und Abt Adolf Borckens
1668: vgl. Wallmann 1999).

Für W. ist ein Konventswappen mit dem
Brustbild des hl. Liudger schon im 11. Jh., ein
Stiftswappen erst seit dem 15. Jh. (Abt Johann
Stecke, 1436–51) nachzuweisen, seit Abt Die-
trich Hagedorn (1477–84) in der danach ge-
bräuchl. Form: Im blauen Schild steht ein gel-
bes durchgehendes Kreuz, auf dem ein rotes
Herzwappen die in der Form des Andreaskreu-
zes gelegten gelben Bischofsstäbe zeigt. – In H.
verwendete der Konvent 1126ff. ein Brustbild
des hl. Liudger, ab 1347 die hl. Felicitas, im 16.–
18. Jh. sind beide Patrone auf den Konventssie-
geln vertreten. Die Pröpste verwenden zwei ge-
kreuzte Abtsstäbe mit ihrem persönl. Wappen,
das Kl. zwei goldene gekreuzte Abtsstäbe auf
rotem Schild.

† C.4.1 Werden † C.4.1. Helmstedt

Q. HSA Düsseldorf: Werden, Urkunden und Akten;

Kleve-Mark Akten 24. – Niedersächsisches SA Wolfenbüt-

tel: 12 Urkunden, 11 Alt Ludg. – Propsteiarchiv Werden. –

Bendel, Franz Joseph: Die älteren Urkunden der deut-

schen Herrscher für die ehemalige Benediktinerabtei

Werden a. d. Ruhr, Bonn 1908 (Beiträge zur Geschichte

des Stiftes Werden. Ergänzungsheft, 1). – Crecelius,

Wilhelm: Traditiones Werdineses, in: Zeitschrift des

bergischen Geschichtsvereins 6 (1869) S. 1–68; 7 (1871)

S. 1–60. – Schantz, Otto: Werdener Geschichtsquellen,

1–3, Bonn etc. 1912–25. – Die Urbare der Abtei Werden an

der Ruhr, hg. von Rudolf Kötzschke, 4 Bde., Bonn

1906–58 (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische

Geschichtskunde, 20,2–20,4/2; Rheinische Urbare,

2–4/2).

L. Germania Sacra. NF 12, 1980 [allg.] – Jahrtausend

der Mönche, 1999. – Jacobs 1909. – Kötzschke, Ru-

dolf: Studien zur Verwaltungsgeschichte der Großgrund-

herrschaft Werden an der Ruhr, Leipzig 1901. – Kötz-

schke, Rudolf: Das Gericht Werden im späteren Mittel-

alter und die Ausübung der Landesgewalt im Stiftsgebiet,
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in: Beiträge zur Geschichte des Stifts Werden 10 (1904)

S. 70–126. – Kötzschke, Rudolf: Die älteste Landkarte

des Stifts Werden aus Abt Heinrich Dudens Zeit, in: Bei-

träge zur Geschichte des Stifts Werden 10 (1904) S. 127–

136. – Langenbach, Wilhelm: Stift und Stadt Werden

im Zeitalter des dreißigjährigen Krieges, in: Beiträge zur

Geschichte des Stiftes Werden 15 (1911) S. 1–145. – Rö-

mer, Christof: Helmstedt, St. Ludgeri, in: Germania Be-

nedictina, 6, 1979, S. 163–200. – Wallmann, Peter:

Die »Inthronisierung« des Abtes Adolf Borcken am 25.

September 1668, in: Jahrtausend der Mönche, 1999,

S. 164–172. – Wolf 1969.

Jan Gerchow

Äbtissinnen

ANDLAU

I. Abtei, später Kanonissenstift). Eleon
(880), Andelaha (1192), Andelo (1516), Andlau(w).

Gefürstete Abtey (Lünig, Johann Christian:
Teutsches Reichsarchiv. Spicilegium ecclesia-
sticum, Leipzig 1710–22.), Dominae (1121). Der
Titel Fs.in erscheint im Salbuch von 1348; er
wurde offiziell zur Zeit der Äbtissin Kungilt von
Reinach (1494–1573) benutzt und 1686 von Lud-
wig XIV. bestätigt. Die Teilnahme am Reichstag
ist zw. 1582 und 1598 belegt.

Gegr. durch St. Richarda, Frau Ks. Karls III.,
ca. 880; seit diesem Datum auch ausdrückl. an
den Hl. Stuhl gebunden (unter den Schutzpa-
tronen St. Peter und Paul). Ausgestattet mit Sta-
tuten in den Jahren 892/93 und von Otto I. 962
anerkannt, folgte die Abtei der Benediktinerre-
gel und nahm später, um 1318, eine säkulare
Lebensweise an. Sie wurde 1499–1502 in ein Ka-
nonissenstift umgewandelt.

Die Reichsunmittelbarkeit gründete sich auf
Privilegien, die durch die Ks. seit Heinrich II.
zugestanden wurden (1004: jus mercatum ac telo-
neum [...] in villa Andilahe) sowie auf den Schutz
der Hohenstaufen und später die Regalien und
Urk.n, die am 17. Juli 1288 durch † Rudolf I.
und seine Nachfolger, † Heinrich VII. (1313), †
Ludwig den Bayern (1336), † Karl IV. (1347), †
Sigismund (1437),† Friedrich III. (1442, 1485?),
† Maximilian I. und † Karl V. (1521) bestätigt
wurden.

Die weltl. Güter stammten von Ks. Karl III.
und vom Gf.en Erchenger, dem Vater der Grün-
derin; sie umfaßten ursprgl. das hohe Tal des

Flusses A., wichtige Waldgebiete in den Voge-
sen (Dononmassiv) und Grundbesitz im Elsaß
(Marlenheim) und im Kaiserstuhl (v. a. Endin-
gen und Kenzingen). Der Besitz wurde zerstü-
ckelt durch die wg. der Abteischulden nötigen
Veräußerungen (1344: Verkauf des Dinghofes
zu Kenzingen), stabilisierte sich aber Mitte des
14. Jh.s nach der Intervention Papst Clemens VI.
und der Abfassung eines Salbuches (1348). Die
Landeshoheit beschränkte sich auf Zwing und
Bann in der Andlauniederung. 1615 erwarb die
Abtei die Güter der früheren Abtei von Hugs-
hofen im Weilertal. Der Vogt wurde von der Äb-
tissin aus der Familie der Gründerin gewählt.
Diese Vogtei wurde durch die Gf.en von Nord-
gau (alias Egisheim) ausgeübt, später dann
durch die Gf.en von Metz, durch die Hohen-
staufen und die †Habsburger, die sie als Lehen
den Herren von der Dicke weitergaben, den Er-
bauern des nahen Schlosses von Spesburg
(Ende 13. Jh.). Nach dem Erlöschen dieses Hau-
ses fiel die Vogtei wieder an die Herren von A.
zurück.

II. Ministeriale sind seit 962 belegt. Sie ka-
men im 13. Jh. wieder als Lehnsleute in die Va-
sallität der Abtei, v. a. über die Adelsfamilie der
A., die die Funktionen des Vitzthum und des
Schultheis des Orte ausübte. Das Lehensbuch von
1362 erwähnt als Vasallen die Mgf.en von Hoch-
berg, die Ribeaupierre/Rappoltstein, die Ger-
oldseck, Üsenberg, A., Dicka, Firdenheim,
Greifenstein, Hohenstein, Wanfen, Wasseln-
heim und Voltz.

Die Struktur des Hofes läßt sich aus dem Sal-
buch von 1348 erkennen. Ihm stand ein Hof-

andlau


